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Text 

§ 43. Verkehrsverbote, Verkehrserleichterungen und Hinweise. 

(1) Die Behörde hat für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken oder für Straßen innerhalb eines 
bestimmten Gebietes durch Verordnung 

 a) wenn ein Elementarereignis bereits eingetreten oder nach den örtlich gewonnenen Erfahrungen 
oder nach sonst erheblichen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, die zum 
Schutze der Straßenbenützer oder zur Verkehrsabwicklung erforderlichen Verkehrsverbote oder 
Verkehrsbeschränkungen zu erlassen; 

 b) wenn und insoweit es die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des sich bewegenden oder die 
Ordnung des ruhenden Verkehrs, die Lage, Widmung, Pflege, Reinigung oder Beschaffenheit der 
Straße, die Lage, Widmung oder Beschaffenheit eines an der Straße gelegenen Gebäudes oder 
Gebietes oder wenn und insoweit es die Sicherheit eines Gebäudes oder Gebietes und/oder der 
Personen, die sich dort aufhalten, erfordert, 

 1. dauernde oder vorübergehende Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote, insbesondere 
die Erklärung von Straßen zu Einbahnstraßen, Maß-, Gewichts- oder 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, Halte- oder Parkverbote und dergleichen, zu erlassen, 

 2. den Straßenbenützern ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben, insbesondere bestimmte 
Gruppen von der Benützung einer Straße oder eines Straßenteiles auszuschließen oder sie auf 
besonders bezeichnete Straßenteile zu verweisen; 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 3 

 c) wenn ein erhebliches wirtschaftliches Interesse von einem oder von mehreren umliegenden 
Unternehmungen vorliegt, Straßenstellen für die unbedingt notwendige Zeit und Strecke für 
Ladetätigkeiten durch Parkverbote, wenn jedoch eine Ladetätigkeit unter Berücksichtigung der 
zur Verfügung stehenden Abstellflächen und deren beste Ausnützung erfahrungsgemäß durch ein 
Parkverbot nicht gewährleistet ist, durch Halteverbote freizuhalten (Ladezonen); 

 d) für Menschen mit Behinderungen, die wegen ihrer Behinderung darauf angewiesen sind, das von 
ihnen selbst gelenkte Kraftfahrzeug oder ein Kraftfahrzeug, das sie als Mitfahrer benützen, in 
unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung oder ihrer Arbeitsstätte oder in unmittelbarer Nähe von 
Gebäuden, die von solchen Personen in der Regel häufig besucht werden, wie etwa 
Invalidenämter, bestimmte Krankenhäuser oder Ambulatorien, Sozialversicherungseinrichtungen 
u. dgl., oder in unmittelbarer Nähe einer Fußgängerzone abstellen zu können, Straßenstellen für 
die unbedingt notwendige Zeit und Strecke zum Abstellen der betreffenden Kraftfahrzeuge durch 
ein Halteverbot freizuhalten. 

(1a) Sofern es sich nicht um Arbeitsfahrten im Sinne des § 27 Abs. 1 handelt, hat die Behörde zur 
Durchführung von Arbeiten auf oder neben einer Straße, die zwar vorhersehbar sind und entsprechend 
geplant werden können, bei denen aber die für die Arbeitsdurchführung erforderlichen 
Verkehrsregelungen örtlich und/oder zeitlich nicht genau vorherbestimmbar sind, durch Verordnung die 
aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs oder zur Sicherheit der mit den 
Arbeiten beschäftigten Personen erforderlichen Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsverbote und/oder 
Verkehrsgebote zu erlassen. In diesen Fällen sind die Organe des Bauführers ermächtigt, nach Maßgabe 
der Arbeitsdurchführung den örtlichen und zeitlichen Umfang der von der Behörde verordneten 
Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden 
Straßenverkehrszeichen mit der Wirkung zu bestimmen, als ob der örtliche und zeitliche Umfang von der 
Behörde bestimmt worden wäre. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) 
ist von den Organen des Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991) festzuhalten. 

(2) Zur Fernhaltung von Gefahren oder Belästigungen, insbesondere durch Lärm, Geruch oder 
Schadstoffe, hat die Behörde, wenn und insoweit es zum Schutz der Bevölkerung oder der Umwelt oder 
aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist, durch Verordnung 

 a) für bestimmte Gebiete, Straßen oder Straßenstrecken für alle oder für bestimmte Fahrzeugarten 
oder für Fahrzeuge mit bestimmten Ladungen dauernde oder zeitweise Verkehrsbeschränkungen 
oder Verkehrsverbote zu erlassen, 

 b) zu bestimmen, daß mit bestimmten Arten von Fahrzeugen oder mit Fahrzeugen mit bestimmten 
Ladungen nur bestimmte Straßen oder bestimmte Arten von Straßen befahren werden dürfen 
(Routenbindung) oder 

 c) zu bestimmen, daß in bestimmten Gebieten oder auf bestimmten Straßen Vorrichtungen zur 
Abgabe von Schallzeichen nicht betätigt werden dürfen, es sei denn, daß ein solches Zeichen das 
einzige Mittel ist, um Gefahren von Personen abzuwenden (Hupverbot). 

Bei der Erlassung solcher Verordnungen ist einerseits auf den angestrebten Zweck und andererseits 
auf die Bedeutung der Verkehrsbeziehungen und der Verkehrserfordernisse Bedacht zu nehmen. 

(2a) 

 1. Um Erschwernisse für die Wohnbevölkerung auszugleichen, die durch Verkehrsbeschränkungen 
hervorgerufen werden, kann die Behörde durch Verordnung Gebiete bestimmen, deren Bewohner 
die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich uneingeschränktes Parken in - in der 
Verordnung zu bezeichnenden - nahegelegenen Kurzparkzonen mit Kraftfahrzeugen mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg gemäß § 45 Abs. 4 beantragen 
können. 

 2. Wenn es in den nach Z 1 bestimmten Gebieten auf Grund der örtlichen Gegebenheiten möglich 
ist und eine Notwendigkeit dafür besteht, hat die Behörde durch Verordnung zu bestimmen, daß 
auch Angehörige bestimmter Personenkreise, die in diesen Gebieten ständig tätig sind, die 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für ein auf das notwendige zeitliche Ausmaß 
eingeschränktes Parken in den in der Verordnung nach Z 1 bezeichneten nahegelegenen 
Kurzparkzonen mit Kraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht 
mehr als 3 500 kg gemäß § 45 Abs. 4a beantragen können. 

(2b) Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, zur Verhinderung von Übertretungen der in Abs. 2 
lit. a angeführten Verordnungen, falls erforderlich, ein für eine Fahrt mit dem betreffenden Kraftfahrzeug 
nötiges Dokument abzunehmen oder eine der im § 5b angeführten Zwangsmaßnahmen anzuwenden. Die 
getroffene Maßnahme ist aufzuheben, wenn der Grund für ihre Anordnung weggefallen ist. 
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(3) Zum Zwecke der Erleichterung oder Beschleunigung des Verkehrs, insbesondere des 
Durchzugsverkehrs, hat die Behörde durch Verordnung 

 a) Bundesstraßen, die das Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, als Bundesautobahn 
bezeichnet, sowie Straßen ohne Überschneidungen mit anderen Straßen, sofern sie sich für den 
Schnellverkehr (§ 46 Abs. 1) eignen und besondere Anschlußstellen für die Zu- und Abfahrt 
vorhanden sind, einschließlich der Zu- und Abfahrtsstraßen zu Autobahnen zu erklären, 

 b) Straßen, die sich für den Schnellverkehr (§ 46 Abs. 1) eignen und für welche die in lit. a 
genannten Voraussetzungen nicht zutreffen, zu Autostraßen zu erklären, sofern dadurch die 
Verkehrsinteressen der von der Benützung der Autostraße ausgeschlossenen Straßenbenützer 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden, 

 c) Straßen zu Vorrangstraßen zu erklären. 

(4) Wenn es der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs dient und aus Gründen der Sicherheit des 
Verkehrs keine Bedenken dagegen bestehen, kann die Behörde durch Verordnung die gemäß § 20 Abs. 2 
erlaubten Höchstgeschwindigkeiten erhöhen. 

(5) Zur besseren Orientierung der Benützer von Straßen, insbesondere von Straßen, die dem 
zwischenstaatlichen Fernverkehr und dem binnenländischen Durchzugsverkehr dienen, hat die Behörde 
Straßen durch Verordnung mit Buchstaben oder Nummern zu bezeichnen. 

(6) Außer in den in diesem Bundesgesetz besonders angeführten Fällen, darf ein Hinweis auf 
Gefahren und sonstige verkehrswichtige Umstände nur unterbleiben, wenn die Gefahr oder der 
verkehrswichtige Umstand auch ohne einen solchen Hinweis leicht erkannt werden kann. 

(7) Ein allgemeines Fahrverbot darf die Behörde nur erlassen (Abs. 1 lit. b Z 1), wenn dadurch der 
Verkehr in größeren bestehenden Ortsteilen nicht unmöglich wird. Ist ein solches Fahrverbot wegen 
besonderer Umstände, z. B. wegen Straßenbau oder -erhaltungsarbeiten unvermeidbar, so hat die Behörde 
für die Umleitung und Aufrechterhaltung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs zu sorgen. 

(Anm.: Abs. 8 und 9 aufgehoben durch Art I Z 17 BG, BGBl. Nr. 209/1969.) 

(Anm.: Abs. 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2005) 

(11) Wenn Bedenken aus Gründen der Sicherheit des Straßenverkehrs nicht entgegenstehen, hat die 
Behörde von einem von ihr erlassenen Halteverbot (Abs. 1) das rasche Auf- oder Abladen geringer 
Warenmengen im Zustell- oder Abholdienst gewerblicher Betriebe sowie das rasche Einsteigen oder das 
rasche Aussteigen auf Antrag der gesetzlichen Interessenvertretung der in Betracht kommenden 
Gewerbebetriebe allgemein auszunehmen. 
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